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RS OGH 1992/6/16 5Ob108/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1992

Norm

ABGB §833 D2

WEG §14

Rechtssatz

Kauf- und Wohnungseigentumsverträge, die hinsichtlich der Verwendung der Kfz-Abstellflächen völlig übereinstimmen,

haben in der rechtlichen Gestalt eines Summenvertrages ( oder zumindest kraft konkludenter Willenseinigung der

Miteigentümer ) als Benützungsvereinbarung Bestand ( so schon WoBl 1990,77/43 mit Anmerkungen von Call und

Würth ).
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